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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 

2010 zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 

2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG und 

2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde), der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 331 vom 15. Dezember 2010) 

1. Seite 126, Artikel 2 Nummer 10 betreffend Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 2002/87/EG 

Anstatt: 

„10. Artikel 16 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Unbeschadet des Artikels 17 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten festlegen, welche 

Maßnahmen von den zuständigen Behörden gegenüber gemischten 

Finanzholdinggesellschaften ergriffen werden können. Die ESA können über den 

Gemeinsamen Ausschuss in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 16 und 56 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 beziehungsweise der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren Leitlinien für Maßnahmen 

gegenüber gemischten Finanzholdinggesellschaften entwickeln.““ 

muss es heißen: 

„10. Artikel 16 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Unbeschadet des Artikels 17 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten festlegen, welche 

Maßnahmen von den zuständigen Behörden gegenüber gemischten 

Finanzholdinggesellschaften ergriffen werden können. Die ESA können über den 

Gemeinsamen Ausschuss in Übereinstimmung mit den Artikeln 16 und 56 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 beziehungsweise der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien für Maßnahmen gegenüber gemischten 

Finanzholdinggesellschaften entwickeln.““  
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2. Seite 126, Artikel 2 Nummer 11 Buchstabe b betreffend Artikel 18 neuer Absatz 1a der 

Richtlinie 2002/87/EG 

Anstatt: 

„b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Ist eine zuständige Behörde nicht mit der von einer anderen relevanten zuständigen 

Behörde aufgrund dieses Absatzes getroffenen Entscheidung einverstanden, so findet 

Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

beziehungsweise der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Anwendung.““ 

muss es heißen: 

„b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Ist eine zuständige Behörde nicht mit der von einer anderen relevanten zuständigen 

Behörde aufgrund von Absatz 1 getroffenen Entscheidung einverstanden, so findet Artikel 

19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

beziehungsweise der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Anwendung.““ 
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